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tät leitung der T Graz führt
"ihre" Evaluierung diese emester
nicht durch und unterstützt uns
sowohl moralisch als auch mone
tär (Druck der Fragebögen, Aus
wertung).

Ausblick
Der \X'eg, das ystem \'on innen
zu reformieren, d.h. in der zustän
digen E\'aluierungskommission
des enates Vorschläge und Anträ
ge einzubringen ist oft mühsam
und wenig effektiv. Durch Initiati
\'en und Aktionen wie es die Alter
nativevaluierung darstellt, gelingt
eine Verbesserung direkter und
schneller.
Die Ergebnisse dieser Aktion sol
len und werden Einfluß auf die
gesetzlich vorgesehene Evaluierung
an der TU Graz haben. Im Rah
men der Vorbereitungsgespräche

Altemaövcnluier tEva

wurden auch schon andere lodel
le, wie die Abschnittsevaluierung,
d.h. tudierende, die z.B. den er
sten Abschnitt absolviert haben
evaluieren den gesamten Abschnitt,
diskutiert. Eine wahrhafte \X'eiter
ent\,vicklung wäre aber der Schritt
in Richtung elektronische Evaluie
rung. Techni ch ist dies jetzt schon
machbar, so könnte zum Beispiel
in die Prüfungsanmeldung, in Zu
sammenhang mit der TUG On
line Identifizierung, ein elektroni
scher Fragebogen integriert wer
den. Die Vorteile liegen klar auf der
Hand: geringere Auswertungsko
sten und -zeiten.
\X~l.[ werden sehen was die Zukunft

bringt, eines aber ist klar: Der er te
Schritt in die richtige Richtung ist
getan:
Die Alternativevaluierung der
Lehre an der TU Graz.
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hltp:/ / 1I'Il'II'. blllll'V.gZ'. at/ 31lllill'es/
0311l1irecht/ IIog/ IIog93.ht",
Arbeitsberichte und Leistungs
begutachtungen (Evaluierung
in Forschung und Lehre) §18 (4)
Der Vorsitzende der Studienkom
mission hat dafür zu sorgen, daß
jedenfalls die Lehrveranstaltungs
leiter von Pflichtlehrveranstaltun

gen in regelmäßigen, \;er Semester
nicht übersteigenden Abständen
eine Bewertung ihrer Lehrveranstal
rungen durch die Studierenden

"orlegen. Der Studienkomrnission
sind unter Anschluß einer aIlfilli
gen Stellungnahme des jeweiligen
Lehrveranstaltungsleiters sämtliche
erhobenen Daten auf Anforde

rung zur Verfügung zu stellen. Der
tudiendekan hat die Auswertun

gen dieser Lehrveranstaltungsbe
,,'errungen alle zwei Jahre mit Zu
stimmung und einer aIlfilligen Stel
lungnahme des jeweiligen Lehrver
anstaltungsleiters in geeigneter
Weise zu publizieren. Der Studi
endekan hat weiters dafur zu sor

gen, daß in regelmäßigen Abstän
den größere Teile von Studien un
ter Mitwirkung \'on Experten e\'a
luiert werden.
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Bewertung von Lehrveran

stalrungen durch die Studie
renden §6
1. Die Bewertungen \'on Lehrver

anstaltungen durch die Studier~n

den sind mittels gänzlich oder teil
weise fakultäts- oder uni"ersitäts
einheitlicher Frage teilung auroma
tionsunterstützt zu erheben. Die
se hat sich zumindest auf die n

tersuchungsbereiche Erfüllung der

"on dem/der Lehr"eranstaltungs
leiter/in angegebenen Ziele und
Inhalte, Didaktik, Lernbehelfe und
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Büro des hkton der nJ Gaz zur Evaluierung
http://fIIIIII.1II-fJ'lIr:<<.tzI barltlWlMiertlllg/"",ÜtimI"l..hüt'

Postuoospapc:r der Rektoteokonfere zur Evalwerung
http://1ftf.nJ:A<<.tzI jNJsjJt1JJJm.

Infounation der ÖStureichischen Gesdlscbaft fiir Psychologie zur Evaluicrung
1JJtp: """'1IIl.hn1Iim.«.tzI -M"",IPfUJpg...J90820.hüt'

Evaluiel:uag der~ an der



Infobox "Gesetz-
Verordnung-Satzung"

Betreuung der Studierenden zu be
ziehen und auch eine zusammen
fassende Bewertung der Lehrver
anstaltung vorzusehen. .

2. Der/Die Studiendekan/in hat
die Erhebungsformulare unter Be
achtung der Satzung und nach An

hörung des/der Vorsitzenden der
Studienkommission(en) herzu
stellen.

3. Der/Die Srudiendekan/in hat
den Lehrveranstaltungsleiter/
inne/n die ihre Lehrveranstaltun
gen betreffenden Ergebnisse zur
Kenntnis zu bringen und ihnen
Gelegenheit zu geben, binnen läng
stens \'ier \'('ochen chriftlich eine

tellungnahme begrenzten Umfan
ge zum Bewerrungsergebnis und
die allfaIlige Verweigerung der Zu
stimmung zur Veröffentlichung
mitzuteilen.

4. Der/Die Studiendekan/in hat
eine allfallige tellungnahme des
Lehrveranstal tungslei ters / der
Lehrveranstaltungsleiterin bei der
Datenweitergabe an die Studien
kommission beizufügen. In die
Veröffentlichung gemäß § 18 Abs.4
UOG 1993 ist die tellungnahme
aufzunehmen, wenn die Bewer
tungen der Lehrveran taltungen
per onenbezogen dargestellt wer
den.

5. ofern die atzung die bezüg
lich keine Regelung enthält, richtet
ich die Zu tändigkeit des
tudiendekans im Zweifelsfall

nach der Organi ation einheit, wel-
che eine Lchn'eranstaltung anbie
tet. Der/Die rudiendekan/in ent
scheidet im Zweifelsfall unter Be
rücksichtigung der bei den Teilneh
mer/inne/ n einer Lehrveranstal
tung überwiegenden Studien
richtung(en), welche rudienkom-
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missions\'orsitzenden er/sie an
hört und welcher(welchen)
Studienkommission(en) die erho
benen Daten zur Verfügung ge
stellt werden.

Satzung der TU Graz -
bttp:/ / WIllli'. cis.tll-graz.ac.at/senat/
Satzl/ng/070.bt!ll
Kapitel 070 Evaluierungsmaß
nahmen § 7

2. Die Lehrveranstaltungsanal)'se
ist 0 zu gestalten, daß diese

a) den Lehrveranstaltungsleiterin
nen und -leitern eine rasche und
effektive Verbe serung der Lehre in
möglichst objektiver \Xeise erla.ubt.
Die Bewertungen \'on Lehrveran
staltungen durch die Srudierenden
sind mittels Fragebögen zu erhe
ben, bei denen ein Teil universitäts
übergreifend einheitlich zu sein hat,
der andere Teil srudienspeziflsch
\'ariabel gehalten werden kann. Den
Studierenden ist dIe Möglichkeit
für persönliche Anmerkungen zu

bieten;

b) unabhängig von der universi
tätsübergreifenden Lehrveranstal
rungsevaluierung die J\löglichkeit
einer gemeinsamen Bewertung und
Di ku ion, in besondere über
Inhalte, chwierigkeit grad, auch
im Zusammenhang mit der Pla
zierung im rudienplan, Lehrziele,
didaktische Aufbereitung, Prü
fungsmodalitäten und die LehITer
anstaltungsanalyse bietet. Darüber
hinaus wird die Durchfiihrung \'on
individuellen Evaluierungen durch
die Lehn'eranstaltungsleiterinnen
oder -leiter unterstützt;

c) relevantes und objektives Daten
material für die laufende Koordi
nation des vorhandenen sO\\~e für
die euplanung des gesamruniver-

sitären Lehrveranstalrungsangebo
te einer tudienrichtung/eines
Studienzweiges bzw. von intra
und interfakultären und interuni
versitären Srudienrichtungen / tu
die~zweigen liefert.

3. Die Studiendekanin oder der Stu
diendekan hat für die Bereitstellung
und Bearbeitung relevanter, objek
ti\'er und auf wissenschaftlichen
Erkenntnissen aufbauenden Eva
luierungsmaßnahmen für die in
ihren Zu tändigkeitsbereich f{lllen
den Lehn'eranstaltungen im Be
reich der TU Graz zu sorgen, so
daß die oben angeftihrten Kriteri
en laufend realisiert werden kön
nen. Bei negativen Evaluationser
gebni sen hat die zuständige tu
diendekanin bzw. der zuständige

tudiendekan zur Verbesserung
der Bewertung unter \X'ahrung ge
botener Objekti\'ität und Fairneß
und unter Beachrung des per ön
lichen Daten chutze mir der be
treffenden Lehr\'eran taltungsleite
rin bzw. dem betreffenden Lehr
veranstalrungsleiter geeignete tra·
tegien zu entwickeln.
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